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Jahresrückblick 2015 der 
Stadt Aalen

Das Presse- und Informationsamt hat die 
Höhepunkte des vergangenen Jahres in 
übersichtlicher und kompakter Form in ei-
ner Broschüre aufbereitet. Restbestände 
sind noch erhältlich.

Der Gemeinderat hat dem Handlungspro-
gramm Flüchtlinge zugestimmt. Außerdem 
wurde das Aalener Modell zur Wohnraum-
förderung entwickelt, um mehr bezahlba-
ren Wohnraum für alle Aalener Bürgerin-
nen und Bürger bereitstellen zu können. Im 
Herbst konnte nach einem Jahr intensiver 
Arbeit der Aktionsplan Inklusion verab-
schiedet werden, um Menschen mit Behin-
derungen eine bessere Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben zu ermöglichen. Ende 
des Jahres wurden die Dezernate mit Ers-
tem Bürgermeister Wolfgang Steidle und 
Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann neu 
gewählt.

Das sind nur einige der besonderen Ereig-
nisse, die das Jahr 2015 in Aalen prägten.

Der Jahresrückblick kann auf www.aalen.
de/jahresrueckblick im PDF-Format herun-
tergeladen werden oder in gedruckter Form 
noch kostenlos bei der Tourist-Information, 
Reichsstädter Straße 1, abgeholt werden.

Erscheinung Stadtinfo in 
den Sommerferien

Die nächste Ausgabe des Amtsblattes 
finden Sie am Mittwoch, 10. August in 
Ihrem Briefkasten.

Aufgrund der Urlaubszeit erscheint dann 
die nächste Ausgabe in der Woche 34, am 
24. August.

Am 17. August 2016 erscheint kein Amts-
blatt.

Redaktionsschluss für die Ausgabe am 
24. ist am Freitag, 19. August, 10 Uhr.

Die Sommeraktion begann 1998 als Idee 
und feiert dieses Jahr ihr 20-jähriges Jubi-
läum und wird bereits zum zehnten Mal 
veranstaltet. Aalen City blüht - eine sympa-
thische und farbenprächtige Gartenschau 
mitten in der Aalener City. Es sind acht  
blühende Stationen in der Innenstadt ent-
standen. 

Oberbürgermeister Thilo Rentschler ist sehr 
stolz, dass die Sommeraktion bereits zum 
10. Mal in 20 Jahren durchgeführt werden 
kann. „Es handelt sich um ein absolut ge-
lungenes Beispiel einer mehrwöchigen 
Sommeraktion mit vielen Akteuren, die sich 
etabliert hat und von der Region geliebt 
wird. In den Sommermonaten wird die 
Stadt von der Stadtgärtnerei und den Gar-
tenbauvereinen mit Blumen, Pflanzen und 
viel Kreativität verschönert. Dies sorgt für 

eine besondere Aufenthaltsqualität und  
viele Menschen kommen dafür nach  
Aalen. Vielen Dank an alle Mitwirkenden, 
besonders die Gartenbetriebe und Garten-
bauvereine sowie die beteiligten Hand-
werksbetriebe.“

Neben der Stadt Aalen und ihren Mitarbei-
tern des Bau- und Grünflächenbetriebs, 
sind auch fast alle Aalener Gartenbauverei-
ne für die anschließende Pflege mit dabei.

Elektronische Grüße von  
Aalen City blüht

Auf der städtischen Internetseite können 
unter www.aalen.de/grusskarten ab sofort 
elektronische „Blumengrüße“ zur diesjähri-
gen Sommeraktion versandt werden.

Ob man jemandem etwas „durch die Blume“ 
mitteilen oder Freunden, Bekannten und 
Verwandten aus nah oder fern einfach nur 
einen Eindruck von der Aalener Innen-
stadtaktion geben will – es stehen elektro-
nische Postkarten mit diversen Motiven zur 
Auswahl. Auf diese Weise können weltweit 
Menschen an der tollen Aktion teilhaben. 
Aalens Innenstadt ist immer einen Besuch 
wert.

AALEN CITY BLÜHT PRÄSENTIERT: 

Tag der offenen Tür bei der 
Firma KAMPA am 7. August

Die Themen „Elektromobilität und Sicher-
heit für Ihr Zuhause“ stehen am Sonntag,  
7. August im Mittelpunkt beim Tag der of-

fenen Tür der Firma KAMPA in Aalen-
Waldhausen.
 
Von 10 bis 17 Uhr lädt die  Firma KAMPA ein, 
mehr über die Themen Sicherheit und Elek-
tromobilität zu erfahren. Mercedes Wid-
mann stellt Elektroautos vor, Autohaus 
Kummich stellt die neuen E-Motorräder vor 
und die E-Bikes von Rad und Tat können in 
einer Probefahrt getestet werden. 

Mehr zum Thema Sicherheit zeigt die Firma 
Telenot und der Sicherheitsdienst EOS. Zwi-
schen 13 und 14 Uhr wird es eine Auto-
grammstunde und Torwandschießen mit 
Profis des VfR geben. Kinderschminken 
wird am Nachmittag angeboten. Fachvor-
träge und Führungen durch das Bauinno-
vationszentrum finden mehrmals am Tag 
statt. Die Veranstaltung ist bewirtet.

Aalens City blüht 2016 „handwerklich“
An der Ritterschule An der Stadtkirche Spritzenhausplatz

StorchenplatzMittelbachstraße  / Beinstraße Mercatura Ärztezentrum
Vollsperrung der Hirschbach-
straße wegen Tiefbauarbeiten

Im Zuge der Kanalauswechslung der 
Hirschbachverdolung muss die Hirsch-
bachstraße zwischen Schelmenstraße und 
Braunenstraße voraussichtlich für acht 
Wochen für den Verkehr voll gesperrt wer-
den. 

Die ausgeschilderte Umleitungsstrecke zu 
den Straßen nördlich der Hirschbachstraße 
erfolgt über die Hochbrücke, Bahnhofstun-
nel, Bahnhofstraße bis zum Kreisverkehr 
vor der Löwenbrauerei. Die Bushaltestelle 
„Rehbock“ in der Hirschbachstraße wird 
während der Baumaßnahme nicht bedient. 

Der Lokschuppen ist während der Dauer der 
Bauarbeiten nur von Süden (aus Richtung 
Hochbrücke) erreichbar, da eine Zufahrt aus 
dem Norden (aus Richtung Wasseralfingen) 
wegen der Sperrung der Hirschbachstraße 
nicht möglich ist.

Reichsstädter Markt

Hoher Besuch im Rathaus Aalen: Christian 
Lange MdB, Staatssekretär im Bundesmi-
nisterium für Justiz und Verbraucher-
schutz, weilte zum Austausch mit 
Oberbürgermeister Thilo Rentschler.

Das rund einstündige Gespräch drehte sich 
in erster Linie um bundespolitische The-
men. OB Rentschler tauschte sich mit dem 
Regierungsmitglied über die außenpoliti-
sche Situation in der Türkei aus, da er im 
Herbst plant mit einer städtischen Delegati-
on nach Antakya zur Einweihung des mit 

Hilfe von Spendengeldern aus gebauten 
Schulhauses zu fahren. Aber auch die Initi-
ative des Bundesbauministeriums zur För-
derung des sozialen Wohnungsbaus war 
Gesprächsthema. Lange begrüßte die Initi-
ative der Stadt Aalen zur Schaffung von be-
zahlbarem Wohnraum. Mit Interesse infor-
mierte er sich über den derzeit laufenden 
Aalener Stadtumbau und zeigte sich beein-
druckt über die Summe von rund 2 Mrd. Eu-
ro, die in den kommenden 5 bis 10 Jahren in 
der gesamten Stadt Aalen investiert werden 
soll.

Staatssekretär Christian Lange 
besucht OB Thilo Rentschler

Foto: Stadt Aalen

HOHER BESUCH - AUSTAUSCH ÜBER BUNDESPOLITISCHE THEMEN

Anfang August entsteht direkt vor dem Aa-
lener Rathaus ein Sandstrand, der zum 
Entspannen und Erholen einlädt – der Aa-
lener City Strand - eine Idee des Ersten 
Bürgermeisters Wolfgang Steidle. 

Mit insgesamt rund 100 Tonnen feinstem 
Sand entsteht Anfang August der erste City 
Strand. Mit Liegestühlen und den beliebten 
„Sun Divan“ Liegen ausgestattet, können  
Sie nun ganz in Ruhe die Sonne genießen. 

Für  angenehmen Schatten sorgen stilvolle 

Pavillons und Palmen. 

ERÖFFNUNG

Zum Eröffnungswochenende am Freitag, 5. 
August, ab 12 Uhr und am Samstag, 6. Au-
gust während des Wochenmarktes wird es 
leckere Sommercocktails von  Hellfire Con-
certs geben. 

Mit entsprechender Illumination und sanf-
ten Reggae - Klängen laden wir Sie herzlich 
zu einem Beach-Tag mitten in der City ein. 

GUTE NACHRICHTEN FÜR ALLE DAHEIMGEBLIEBENEN

Echtes Urlaubsfeeling gibt es nun 
auch mitten in Aalen

Der Citystrand nimmt Gestalt an.                 Foto: Stadt Aalen

Ihr Ansprechpartner für 
die Zustellung: 
Telefon: 07361 570-543

HOTLINE

Galgenbergfestival 2016

FREITAG, 5. UND SAMSTAG, 6. AUGUST 
2016 | AM ALTEN GASKESSEL

Freitag: 20 Uhr, Einlass: 18 Uhr
Raggee-Nacht mit Live-Musik 
der Hauptacts: Gentleman, 
Jahcoustix und das Tabula Rasa 
Orchester

Samstag: Live-Musik mit dem Galgenberg-
Vereinsorchester.

Nähere Infos unter: 
www.galgenberg-festival.de
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IMPRESSUM

Die Große Kreisstadt Aalen (67.000 Einwohner) liegt in 
landschaftlich reizvoller Lage am Fuße der Schwäbischen Alb, 
eingebettet in attraktive Natur- und Erholungsräume. 
Als dynamisches Mittelzentrum mit oberzentralen Funktionen und einer vielfäl-
tigen Wirtschaftsstruktur sowie einer Hochschule mit ca. 6.000 Studierenden, 
steht Aalen insbesondere für Familienfreundlichkeit und Bildung, für Kultur, Ge-
schichte und Sport. Das UNESCO-Welterbe Limes, mit gleichnamiger Therme 
und Museum sowie die lebendige Altstadt, locken viele Besucher aus Nah und 
Fern.

In einer Phase sehr dynamischer Stadtentwicklung mit Sanierung, Erneuerung 
und Entwicklung von bestehenden und neu entstehenden Stadtquartieren, der 
Erarbeitung eines Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes und der Intensivie-
rung der innerstädtischen und innerörtlichen Wohnbauentwicklung, sucht die 
Stadt Aalen als Verstärkung für die Bauverwaltung bis spätestens zum 1. Januar 
2017

einen Innenentwicklungsmanager (m/w) - 
(Kennziffer II16/1
Es handelt sich um ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis in Vollzeit.

Zu den Aufgabenschwerpunkten gehören:
• die federführende Betreuung und Umsetzung des städtischen 
 Förderprogramms zur Stärkung der Innenentwicklung
• die Zielgruppenansprache, die Bauberatung und die Betreuung von 
 Einzelmaßnahmen
• die Bearbeitung von Förderanträgen im städtischen Förderprogramm zur 
 Stärkung der Innenentwicklung
• die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für den Bereich Innenentwicklung
• die Projekt- und Netzwerkarbeit

Für diese vielseitigen, abwechslungsreichen, ämterübergreifenden und verant-
wortungsvollen Aufgaben suchen wir eine kreative und motivierte Persönlich-
keit mit einem abgeschlossenen Studium der Fachrichtung Architektur, Städte-
bau/Stadtplanung oder vergleichbarer Qualifikation. Sie sollten praktische 
Erfahrung in den Bereichen Städtebau, Bauen im Bestand haben sowie über fun-
dierte Kenntnisse im Bau- und Planungsrecht verfügen. Auch bringen Sie ein 
ausgezeichnetes räumliches Vorstellungsvermögen mit lösungsorientierter He-
rangehensweise an architektonische Aufgabenstellungen mit.

Die Aufgabenstellung erfordert neben einem hohen Maß an sozialer und metho-
discher Kompetenz auch Kommunikationsfähigkeit, Eigeninitiative sowie Kon-
fliktfähigkeit. Darüber hinaus sind Organisationsgeschick, Überzeugungskraft 
und eine kreative Arbeitsweise für diese Position wichtig. Außerdem erfordert die 
Stelle die Bereitschaft zur Arbeit außerhalb der üblichen Dienstzeiten.

Für Ihre berufliche Laufbahn bieten wir Ihnen ein modernes, dynamisches und 
kollegiales Arbeitsumfeld.

Wir bieten eine Beschäftigung nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
(TVöD), setzen uns für Chancengleichheit ein und freuen uns über Bewerbungen 
von Frauen. Bei gleicher Eignung werden Schwerbehinderte bei der Auswahl be-
vorzugt berücksichtigt.

Bei Interesse richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Un-
terlagen bitte unter Angabe der Kennziffer bis spätestens Freitag, 26. August 2016 
an die Stadt Aalen, Personal- und Organisationsamt, Postfach 17 40 in 73407 Aa-
len.

Für Fragen und Auskünfte stehen Ihnen Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle, 
Telefon 07361 52-1414 und der Leiter des Personal- und Organisationsamts, Ralf 
Fuchs, Telefon 07361 52-1230 gerne zur Verfügung. 

Weitere Informationen zur Stadt Aalen sind im Internet unter www.aalen.de zu 
finden.

Sommerferien bei der  
vhs Aalen

Das Büro der Volkshochschule Aalen ist in 
den Sommerferien ab Donnerstag, 28. Juli 
geschlossen. Am Montag, 12. September 
sind wir wieder für Sie da, mit Erscheinung 
des neuen vhs-Herbstprogramms sowie 
verlängerten Öffnungszeiten unserer Ge-
schäftsstelle. Die neuen Kurse finden Sie im 
Internet unter www.vhs-aalen.de bereits ab 
Mitte August. Anmeldungen fürs Herbstse-
mester können ab dem 12. September ent-
gegen genommen werden.

VOLKSHOCHSCHULE 

Bücherzwerge

Erneut treffen sich die „Bücherzwerge“ am 
Mittwoch, 10. August 2016 um 9.30 und 10 
Uhr in der Kinderbibliothek im Torhaus.

Lieder singen, Reime hören und sprechen, 
ein Bilderbuch betrachten, lustige Bewe-
gungsspiele kennen lernen. Die Lust an der 
Sprache wird geweckt und die Freude an 
Worten spielerisch entdeckt.
Für Kinder von ein bis vier Jahren in Beglei-
tung eines Erwachsenen. Der Eintritt ist frei.

Wegen der begrenzten Anzahl der Plätze ist 
eine Anmeldung unter Telefon: 07361 52-
2590 bei Margrit Baumann erforderlich.

STADTBIBLIOTHEK

Stadtführung am  
Samstagnachmittag

Die nächste Stadtführung der Tourist-Infor-
mation Aalen findet am Samstag, 6. August 
2016, statt. Heinz Diebold führt im Kostüm 
des Aalener Spions durch die historische In-
nenstadt. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr vor 
dem Büro der Tourist-Information, Reichs-
städter Straße 1. Gäste und Einheimische 
sind herzlich willkommen, eine Voranmel-
dung ist nicht erforderlich.
Kostenbeitrag: Erwachsene vier Euro, Kin-
der zwei Euro.

Mit den Nachtwächtern 
durch Aalen

Der nächste Rundgang  findet am Freitag, 5. 
August 2016, mit Manfred Gaißler und 
Samstag, 6. August 2016, mit Fabian Greif 
statt. Einheimische und Gäste sind herzlich 
eingeladen, den Nachtwächter auf seiner 
Tour durch die Innenstadt zu begleiten. 
Beginn ist jeweils um 21.30 Uhr am Markt-
brunnen bei der Tourist-Information. Die 
Teilnahmegebühr für Erwachsene beträgt 
zwei Euro, Kinder/Jugendliche bis 16 Jahre 
sind frei. 

Auf Einladung der Hochschule Aalen be-
suchte der Parlamentarische Staatssekre-
tär bei der Bundesministerin für Bildung 
und Forschung die Hochschule. Im Mittel-
punkt der Gespräche standen dabei insbe-
sondere die Rolle und das Potenzial von 
Fachhochschulen im Hochschulsystem 
aber auch der kürzliche Erfolg der Hoch-
schule Aalen im Wettbewerb des Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung 
(BMBF) „Starke Fachhochschulen – Impuls 
für die Region“ (FH-Impuls). An der Ge-
sprächsrunde nahmen neben Rektor Prof. 
Dr. Gerhard Schneider auch Bundestags-
mitglied Roderich Kiesewetter, Landrat 
Klaus Pavel sowie der Aalener Oberbürger-
meister Thilo Rentschler teil. Eine Führung 
mit interessanten Demonstrationen in den 
Forschungslaboren der Hochschule run-
dete den Besuch ab.

Seit vielen Jahren gehört die Hochschule 
Aalen zu den forschungsstärksten Hoch-
schulen für angewandte Wissenschaften in 
Baden-Württemberg. Aber auch bundes-
weit hat sie für viel Beachtung gesorgt. So ist 

sie eine von bisher nur drei Fachhochschu-
len auf Bundesebene, die einen Forschungs-
bau im anspruchsvollen Verfahren des Wis-
senschaftsrats einwerben konnte. Seit 
vergangener Woche steht fest, dass sie zu 
den zehn Fachhochschulen gehört, die im 
Wettbewerb des BMBF „FH-Impuls“ für zu-
nächst vier Jahre mit jeweils rund fünf Mil-
lionen Euro gefördert werden sollen. Daher 
ist es nicht verwunderlich, dass auch von 
Seiten des BMBF Interesse daran besteht, die 
Hochschule näher kennenzulernen. Mit 
FH-Impuls unterstützt das BMBF die Profil-
schärfung der Fachhochschulen im Bereich 
der anwendungsorientierten Forschung in 
Kooperation vornehmlich mit dem unter-
nehmerischen Mittelstand. Die Partner-
schaft soll deutliche Impulse für die wirt-
schaftliche Entwicklung in der Region 
setzen. 

In einem Rundgang durch die Labore der 
Hochschule wurde dem Staatssekretär ein 
Querschnitt der Forschungsaktivitäten so-
wie der modernen Geräteinfrastruktur vor-
gestellt. 

BESUCH DES PARLAMENTARISCHEN STAATSSEKRETÄRS STEFAN MÜLLER AN DER 
HOCHSCHULE AALEN 

„Die Hochschule Aalen ist stark 
aufgestellt“

Über die Forschungsaktivitäten der Hochschule Aalen informierte sich Stefan Müller, Parlamentari-

scher Staatssekretär bei der Bundesministerin für Bildung und Forschung, bei einem Rundgang durch 

die Labore – hier in der Gießerei.

v.l.n.r.: Landrat Klaus Pavel, Prof. Dr. Lothar Kallien, Doktorandin Martina Winkler, Parlamentarischer 

Staatssekretär Stefan Müller, Bundestagsmitglied Roderich Kiesewetter, OB Thilo Rentschler, Rektor 

Prof. Dr. Gerhard Schneider.                         Foto: Hochschule Aalen

Peter Stützel und Markus Ehinger, die bei-
den Geschäftsführer der  Living Immo-
tions GmbH, haben das ehemalige Fabrik-
gebäude der Firma Ostertag gekauft und 
wollen die rund 13.000 m² Nutzfläche zu 
einem exklusiven und sicheren Stellplatz 
für Oldtimer und andere Kraftfahrzeuge 
vom Wohnmobil, über Motorräder bis zum 
Omnibus umbauen. Für die Oldtimerfans 
sollen Reparaturwerkstätten eingerichtet 
werden, aber auch ein Gastronomiebe-
trieb, ein Event-Raum sowie Tagungs- und 
Konferenzräume sind geplant. 

Nach den Sommerferien geht’s los mit der 
Dach- und Fassadensanierung und dem 
Austausch der defekten Fenster. „Die Stadt 
unterstützt uns hierbei mit Mitteln aus dem 
Fassadenverschönerungsprogramm“, be-
richtet Stützel, der bereits im Frühjahr 2017 
die ersten Mieter begrüßen möchte. „Man 
spürt den Hauch der Industriegeschichte“,  

freut sich auch der OB bei der Besichtung 
vor Ort und lobt die Investoren für ihre Ini-
tiative. „Ich bin sicher, das Projekt wird eine 
enorme Strahlkraft entwickeln, vor allem im 
Zusammenwirken mit den anderen Vorha-
ben im südlichen Teil Aalens“, verweist er 
auf Proviantamt, Kaufland, I-Live-Neubau, 
Stützel-Villa und UNION-Gelände. „Das 
wird einen enormen Schub für die weitere 
Stadtentwicklung auslösen“, bedankte er 
sich bei den beiden Initiatoren für die Ge-
schäftsidee und deren Engagement.

Die gute Gebäudesubstanz sei mit entschei-
dend dafür gewesen, die Gebäude nicht ab-
zureißen, berichtet Stützel und verweist auf 
die schöne Fassade an der Ulmer Straße. 

Wenn alles gut läuft mit den Umbau- und 
Instandsetzungsarbeiten, ist im Herbst ein 
Tag der offenen Tür für die Bevölkerung ge-
plant.

Oberbürgermeister Rentschler 
besichtigt Ostertag-Gebäude

EIN HAUCH INDUSTRIEGESCHICHTE

Foto: Stadt Aalen

Mit zehn kleinen „Zwerglein“ besuchten 
die Erzieherinnen der Kinderkrippe 
„Weiler’mer Zwergenstube“ Oberbürger-
meister Thilo Rentschler in seinem Amts-
zimmer im Rathaus. Da gab es einiges zu 
bestaunen und die Kleinen durften am OB-
Schreibtisch Platz nehmen. Jedes Kind er-
hielt ein kleines Präsent. Zum Dank sangen 
die Kinder gemeinsam mit ihren Erziehe-
rinnen dem OB ihr Zwergenstuben-Lied 
vor.

Die Weiler’mer Zwergenstube ist eine Kin-
derkrippe in der Trägerschaft des gleichna-
migen Vereins. Vier Erzieherinnen Silke 
Dörrer, Angelika Tucek, Ingeborg Holzner 

und Einrichtungsleiterin Heidi Luley küm-
mern sich um die zehn Kleinkinder zwi-
schen zwei und drei Jahren. Von Montag bis 
Donnerstag jeweils von 7.15 Uhr bis 12.30 
Uhr ist die Krippe in der Weilerstraße 100 
geöffnet. Die Vormerkung bei Interesse an 
einem Betreuungsplatz  erfolgt zentral über 
die Stadt Aalen unter www.aalen.de. 

Das Angebot der Zwergenstube ist in der 
städtischen Bedarfsplanung für Kinderbe-
treuungseinrichtungen enthalten  und  so-
mit trägt die Stadt 97% der Betriebskosten.  
Den Restbetrag erwirtschaftet der Verein 
aus eigener Kraft. 

Weiler’ mer Zwergenstube zu  
Besuch im Aalener Rathaus

Lennox, Max, Achim, Lisa, Jana, Elias, Nils, Fellix, Noah und Anna mit ihren Erzieherinnen 
und dem Oberbürgermeister vor dem Rathaus.              Foto: Stadt Aalen

KLEINE BESUCHER IM GROSSEN RATHAUS
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Das Ministerium für Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz Baden-Württemberg 
hat mit Bekanntmachung vom 22. Juli 2016 
das Jahresprogramm 2017 zum Entwick-
lungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) 
ausgeschrieben. Grundlage ist die Verwal-
tungsvorschrift zum ELR (VwV ELR) vom 
09. Juli 2014, ergänzt am 19. April 2016.

Mit dem Entwicklungsprogramm Ländli-
cher Raum (ELR) hat das Land Baden-Würt-
temberg ein umfassendes Förderangebot 
für die strukturelle Entwicklung ländlich 
geprägter Städte und Gemeinden geschaf-
fen. Gefördert werden Projekte, die lebendi-
ge Ortskerne erhalten, die zeitgemäßes 
Wohnen ermöglichen, die eine wohnortna-
he Grundversorgung sichern sowie zu-
kunftsfähige Arbeitsplätze schaffen. Dabei 
sind die aktive Beteiligung von Bürgerin-
nen und Bürgern und die interkommunale 
Zusammenarbeit von besonderer Bedeu-
tung. Beiträge zum Ressourcen- und Kli-
maschutz sind bei kommunalen Projekten 
Pflicht und führen bei privaten Projekten zu 
einem Fördervorrang.

Projektträger und Zuwendungsempfan-
gende können neben Kommunen z.B. auch 
Vereine, Unternehmen und Privatpersonen 
sein.

I. Förderschwerpunkte 2017

„Wohnen“

Vielfach ist in Ortskernen ein immer größer 
werdender Bestand von älteren, nicht mehr 
genutzten Gebäuden zu verzeichnen. Bau-
fällige Schuppen und leerstehende Häuser 
beeinträchtigen das Ortsbild. Sie tragen 
mittelfristig zu einer Verödung der Ortsker-
ne bei. Um diese Entwicklung aufzuhalten, 
müssen leer stehende oder ungenutzte Ge-
bäude aktiviert und zu zeitgemäßen Wohn-, 
Büro- oder Gewerbeflächen umgenutzt 
werden. In vielen Dörfern bieten diese Ge-
bäude genügend Potenzial für eine künfti-
ge Ortsentwicklung im Innenbereich. Gro-
ße Neubaugebiete in Einzelhäusern am 
Ortsrand hemmen vielfach die Innenent-
wicklung und belasten die Kommunen mit 
zusätzlichen Infrastrukturkosten. Parallel 
dazu kommt es aber auch in Teilen des 
Ländlichen Raums zu einer steigenden 
Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum. 
Deshalb wird sich das ELR im Jahrespro-
gramm 2017 noch stärker als bisher auf die 
Förderung wohnraumbezogener Projekte 
konzentrieren. Kommunen, die ihre An-
strengungen gezielt auf die Innenentwick-

lung ausrichten, werden besonders unter-
stützt.
Zuwendungsfähige Maßnahmen im För-
derschwerpunkt „Wohnen“ sind die Erhal-
tung und Stärkung der Ortskerne insbeson-
dere durch Umnutzung vorhandener 
Bausubstanz, Instandsetzung leerstehen-
der Wohngebäude, Maßnahmen zur Errei-
chung zeitgemäßer Wohnverhältnisse z.B. 
durch umfassende Modernisierung, orts-
bildgerechte Neubauten in Baulücken, Ver-
besserung des Wohnumfeldes und Neuord-
nung mit Baureifmachung von 
Grundstücken.

Im Falle der Umnutzung leerstehender Bau-
substanz ist die Förderung grundsätzlich 
auf 30% der zuwendungsfähigen Ausgaben 
bzw. maximal 50.000 EUR pro neu entste-
hende Wohnung begrenzt (Nr. 6.2.1.1 der 
VwV ELR). Bei umfassender Modernisie-
rung und ortsbildgerechten Neubauten ist 
die Förderung grundsätzlich auf 30% der 
zuwendungsfähigen Ausgaben bzw. maxi-
mal 20.000 EUR pro neu entstehende Woh-
nung begrenzt (Nr. 6.2.1.2 der VwV ELR). Der 
Höchstbetrag für ein Vorhaben mit mehre-
ren Wohneinheiten liegt bei 100.000 EUR.
Entgegen der Nr. 6.2.1.1 und 6.2.1.2 der VwV 
ELR können wohnraumbezogene Projekte 
mit innovativen Holzbaulösungen in der 
Tragwerkskonstruktion eine erhöhte Förde-
rung erhalten. Bei Umnutzungen beträgt 
der Fördersatz bis zu 35% der zuwendungs-
fähigen Ausgaben bzw. maximal 55.000 
EUR pro neu entstehende Wohneinheit. Bei 
umfassender Modernisierung und ortsbild-
gerechten Neubauten beträgt der Fördersatz 
bis zu 35% der zuwendungsfähigen Ausga-
ben bzw. maximal 25.000 EUR. Der Nach-
weis für die Innovation muss durch einen 
Fachmann (Zimmermann, Architekt) er-
bracht werden.

Ergänzend zur Förderung von eigenge-
nutztem Wohnraum erhält die Förderung 
von Mietwohnungen aufgrund des vorlie-
genden Bedarfs neue Bedeutung. Hierunter 
werden Projekte gefördert, die ausschließ-
lich Mietwohnungen oder neben eigenge-
nutzten Wohnungen mehr als eine Miet-
wohnung enthalten. Hierbei sind für 
strukturell besonders bedeutsame Projekte 
wie z.B. die Reaktivierung länger leerste-
hender oder untergenutzter Bausubstanz 
bis zu 15%, im Übrigen 10% der zuwen-
dungsfähigen Ausgaben förderfähig. Die 
Förderung ist hierbei auf 200.000 EUR pro 
Projekt begrenzt. Mietwohnungen in Neu-
bauvorhaben sind weiterhin nicht förderfä-
hig.

„Arbeiten“

Im Förderschwerpunkt „Arbeiten“ sollen 
vorrangig Projekte unterstützt werden, die 
zur Entflechtung störender Gemengelagen 
im Ortskern beitragen.
Zuwendungsfähige Maßnahmen sind die 
Unterstützung von kleinen und mittleren 
Unternehmen mit weniger als 100 Beschäf-
tigten zum Erhalt der dezentralen Wirt-
schaftsstruktur sowie zur Sicherung und 
Schaffung von zukunftsfähigen Arbeits-
plätzen. Ebenso die Reaktivierung von Ge-
werbe- und Militärbrachen, einschließlich 
vorbereitender Maßnahmen wie Baureif-
machung von Grundstücken und die dazu 
notwendige innere Erschließung von Ge-
werbegebieten.
Gefördert werden können beispielsweise 
Neuansiedlungen, Umnutzungen sowie 
Betriebserweiterungen und Modernisie-
rungen. Der Regelfördersatz für diese Maß-
nahmen beträgt bis zu 10% der zuwen-
dungsfähigen Ausgaben und kann sich für 
strukturell besonders bedeutsame Vorha-
ben auf bis zu 15% der zuwendungsfähigen 
Ausgaben erhöhen. Die Förderung wird 
nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 
651/2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit 
bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem 
Binnenmarkt (Allgemeine Gruppenfreistel-
lungsverordnung) in Anwendung der Arti-
kel 107 und 108 des Vertrags über die Ar-
beitsweise der Europäischen Union 
ausschließlich an kleine und mittlere Unter-
nehmen gewährt. Die Förderung ist auf 
200.000 EUR, bei einer EU-Kofinanzierung 
aus dem EFRE auf höchstens 400.000 EUR 
pro Maßnahme begrenzt. Bei über LEADER 
kofinanzierten Projekten ist auf Grundlage 
von De-minimis eine Förderung von bis zu 
40% der zuwendungsfähigen Ausgaben, je-
doch höchstens 200.000 EUR pro Maßnah-
me möglich.

„Grundversorgung“

Ein wesentlicher Standortfaktor für den 
Ländlichen Raum ist die wohnortnahe 
Grundversorgung mit Waren und Dienst-
leistungen. Wichtig ist der Erhalt von Dorf-
gasthäusern, die für die Attraktivität des 
Ländlichen Raums Bedeutung haben. Wei-
tergehender Anstrengungen bedarf es auch 
hinsichtlich der Sicherstellung der ärztli-
chen Versorgung. Projekte im Förder-
schwerpunkt „Grundversorgung“ werden 
daher prioritär berücksichtigt. Förderfähig 
sind hierbei bis zu 20% der zuwendungsfä-
higen Ausgaben, jedoch höchstens 200.000 
EUR pro Maßnahme.

„Gemeinschaftseinrichtungen“

Das ELR unterstützt Einrichtungen zur För-
derung des Gemeinschaftslebens, soweit 
diese im Eigentum der Gemeinde stehen 
oder der Gemeinde das Belegungsrecht auf 
eine angemessene Dauer eingeräumt wird 
und sie sich selbst in angemessenem Um-
fang an den Investitionskosten beteiligt. 

Förderfähig sind beispielsweise die Umnut-
zung, der Umbau oder der Neubau von Ge-
meinschaftseinrichtungen. Der Regel-
fördersatz für Vorhaben im 
Förderschwerpunkt „Gemeinschaftsein-
richtungen“ beträgt 40% der zuwendungs-
fähigen Ausgaben, jedoch maximal 750.000 
EUR pro Maßnahme.

II. Wichtige Hinweise und 
Zuwendungsbestimmungen

Nicht zuwendungsfähig sind insbesondere:
• die Mehrwertsteuer;
• unentgeltliche Leistungen Dritter;
• Mietwohnungen in Neubauvorhaben;
• Modernisierung, Umbau oder Neubau  
 von Kurhäusern, Krankenhäusern,  
 Schulen, Alten- und Pflegeheimen sowie  
 Betreuungseinrichtungen;
• Neubau von Rathäusern und 
 Kindergärten;
• Personal- und Sachkosten der öffentli- 
 chen Verwaltung;
• Fahrzeuge mit Straßenzulassung im  
 Förderschwerpunkt „Arbeiten“;
• bei gemeinwohlorientierten öffentlichen  
 Projekten ohne Beihilferelevanz zusätz- 
 lich: Wasserver- und Wasserentsorgungs- 
 maßnahmen außerhalb von Gewerbege- 
 bieten; Modernisierung, Umbau oder  
 Neubau von Sportstätten;
• bei natürlichen Personen, Personen- 
 gesellschaften und juristischen Personen  
 die Grunderwerbskosten bzw. beim  
 Erwerb von Gebäuden der Bodenwert;
• Investitionen, die über Mietkauf, Leasing  
 oder vergleichbare Instrumente finanziert  
 werden.

Um die Innenentwicklung deutlich voran-
zubringen, wird für den Förderschwer-
punkt „Wohnen“ die Hälfte der zur Verfü-
gung stehenden Fördermittel eingesetzt. Im 
Sinne einer nachhaltigen Entwicklung sind 
ökonomische, ökologische und soziale As-
pekte zu beachten. Stärkung der regionalen 
Wirtschaftskreisläufe, Klima- und Ressour-
censchutz, Beteiligung von Bürgerinnen 
und Bürgern, wohnortnahe Grundversor-
gung und Stärkung der Ortskerne sind von 
besonderer Bedeutung. Das Jahrespro-
gramm 2017 fokussiert hierbei die Umnut-
zung vorhandener Bausubstanz noch stär-
ker als bisher (Priorität Innenentwicklung). 
Wie bisher haben klassische Umnutzungs-
projekte sowie Instandsetzungen leerste-
hender Wohngebäude Fördervorrang vor 
energetischen Sanierungen und maßstäbli-
chen, ortsbildgerechten Neubauten. Klima-
schutz (Angaben zur Energieeinsparung, 
zur Energieeffizienz, zur Verwendung er-
neuerbarer Energien oder über ressourcen-
schonende Bauweise) ist Fördervorausset-
zung bei kommunalen Projekten. Private 
Maßnahmen mit vergleichbaren ökologi-
schen Komponenten haben Fördervorrang.

Die Zuwendung erfolgt als Projektförde-
rung im Wege der Anteils- oder Festbetrags-
finanzierung und wird in Form eines Zu-

schusses der Landeskreditbank 
Baden-Württemberg (L-Bank) mit gleichem 
Subventionswert bewilligt.
Eine gleichzeitige Förderung desselben Or-
tes nach der VwV ELR und nach der Verwal-
tungsvorschrift des Ministeriums für Fi-
nanzen und Wirtschaft über die Förderung 
städtebaulicher Erneuerungs- und Ent-
wicklungsmaßnahmen ist nur beim För-
derschwerpunkt „Arbeiten“ und nur außer-
halb des förmlich festgelegten 
Sanierungsgebiets zulässig.

Bitte achten Sie auf eine gute Projektqualität 
(vollständig ausgefüllte Anträge, Original-
unterschriften auf allen Antragsvordrucken 
usw.). Generell sind die aktuell auf der 
Homepage des Ministeriums für Ländli-
chen Raum und Verbraucherschutz oder 
des Regierungspräsidiums eingestellten 
Antragsformulare zu verwenden.

Zuwendungen unter 5.000 EUR werden 
nicht bewilligt.

Förderdaten (Zuwendungsempfangende, 
Bezeichnung des Projekts, Höhe der Zu-
wendung, ggf. EU-Anteil) werden veröffent-
licht, soweit nach EU-Recht vorgesehen 
oder aufgrund der Einwilligung der Betrof-
fenen zulässig.
Die Zuwendungsempfangenden sind ver-
pflichtet, bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit auf 
die Förderung des Landes und ggf. die Kofi-
nanzierung durch die Europäische Union 
und anderer Zuwendungsgebender hinzu-
weisen. Weitergehende Bestimmungen der 
Zuwendungsgebenden bleiben unberührt. 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass vor der Bewilligung nicht mit dem zur 
Förderung beantragten Projekt begonnen 
werden darf. Der Maßnahmenbeginn vor 
endgültiger Bewilligung führt zum Förder-
ausschluss. Ein Rechtsanspruch auf Ge-
währung einer Zuwendung besteht nicht.

III. Antragstellung

Die Aufnahme von Maßnahmen und Pro-
jekten in das Entwicklungsprogramm 
Ländlicher Raum kann nach vorheriger Be-
ratung beim Bürgermeisteramt Aalen bis 
zum 04.10.2016 beantragt werden. Dort er-
halten Sie auch weitere Informationen und 
Antragsunterlagen.

IV. Kontakt

• für gewerbliche Projekte:
Wolfgang Weiß
Wirtschaftsförderung der Stadt Aalen
Telefon: 07361 52-1132
E-Mail: wolfgang.weiss@aalen.de

• für private Projekte:
Andreas Niegel 
Bau- und Liegenschaftsamt der Stadt Aalen
Telefon: 07361 52-1437
E-Mail: andreas.niegel@aalen.de 

Entwicklungsprogramm  
Ländlicher Raum (ELR)
Fördermöglichkeiten für kleinere und mittlere Unternehmen, private  

Investoren und Kommunalprojekte im Jahresprogramm 2017

Auf den Baustellen im Stadtgebiet wird flei-
ßig gearbeitet und die verkehrsärmere Zeit 
in den Sommerferien wird genutzt, um 
zahlreiche Straßen im Stadtgebiet zu sa-
nieren sowie Leitungen und Kanäle zu ver-
legen. Im August ist mit folgenden Behin-
derungen im Straßenverkehr zu rechnen. 

In der Hirschbachstraße zwischen Schel-
men- und Braunenstraße muss die Hirsch-
bachverdolung ausgewechselt werden. Die 
Stadtwerke Aalen nutzen die Sperrung und 
bereiten die Anschlüsse für die Versorgung 
des Stadtovals mit Strom, Trinkwasser und 
Fernwärme bereits vor. Die Straße muss bis 
September voll gesperrt werden. Eine groß-
räumige Umleitung ist ausgeschildert, Fuß-
gänger und Radfahrer können die Baustelle 
passieren. Die Umleitung verläuft über die 
Hochbrücke, den Bahnhofstunnel und den 
Kreisel bei der Wasseralfinger Löwenbraue-
rei. Details werden über die Tagespresse 
veröffentlicht.

Die Fahrbahndecke auf der Bundesstraße 
29 zwischen den Anschlussstellen Affalter-
ried und Oberalfingen muss durch das Re-
gierungspräsidium Stuttgart erneuert wer-
den, da das hohe Verkehrsaufkommen in 
den letzten 15 Jahren seine Spuren hinter-
lassen hat. 

Die 6,2 Kilometer lange Strecke wird wäh-
rend der Baumaßnahme von 1. August zehn 
Wochen lang halbseitig gesperrt. Die Fahrt-
richtung von Nördlingen in Richtung Stutt-
gart wird während der gesamten Bauzeit 
aufrechterhalten. Die Umleitungsstrecken 

sind ausgeschildert. Details werden über die 
Tagespresse bekannt gegeben. 

Die Bushaltebucht beim Kreisberufsschul-
zentrum in der Stiewingstraße wird verlän-
gert und barrierefrei ausgebaut. Die Straße 
muss dazu vom 15. August bis Mitte Sep-
tember halbseitig gesperrt werden. Der 
PKW-Verkehr aus Richtung Wasseralfingen 
sowie der gesamte LKW-Verkehr werden 
über den Kreisverkehr bei der Wasseralfin-
ger Löwenbrauerei und die Wilhelmstraße 
umgeleitet. Der PKW-Verkehr nach Wasser-
alfingen kann auf der Stiewingstraße ver-
bleiben.

In der Richard-Wagner-Straße wird zwi-
schen der Silcherstraße und der Ludwig-
straße der Fahrbahnbelag saniert. Der Be-
reich muss vom 15. August bis Ende 
September voll gesperrt werden.

Aufgrund von Leitungsbauarbeiten für den 
Kaufland-Neubau in der Julius-Bausch-
Straße muss bis 30. August der Gehweg ge-
sperrt und eine Fahrspur eingeengt werden.

In der Rombacher Straße wird ein Geh- und 
Radweg neu gebaut. Aus diesem Grund 
müssen bis Mitte September die Fahrspuren 
eingeengt werden. 
Die Stadtwerke verlegen in der Turnstraße 
von der Curfeßstraße in Richtung Bohl-
schule eine Fernwärmeleitung. Die Straße 
muss bis Mitte September voll gesperrt wer-
den, Fußgänger und Anliegerverkehr frei. 
Die Radwegetrasse in die Innenstadt bleibt 
nutzbar.

In der Scheffelstraße erneuern die Stadt-
werke Aalen bis September Wasser-, Gas- 
und Stromleitungen. Die Straße muss voll 
gesperrt werden, der Anliegerverkehr ist 
frei.

Für ein Neubauvorhaben muss die Straße 
Am Proviantamt auf Höhe des Gebäudes 
Am Proviantamt 12 für den Verkehr voll ge-
sperrt werden. Die Umleitungen des Ver-
kehrs verlaufen in beiden Fahrtrichtungen 
über die Ostertag-Kreuzung. Die Sperrung 
dauert voraussichtlich bis Ende September.

Die Bauarbeiten zur Umgestaltung des Ell-
wanger Torplatzes laufen. Der Verkehr in 
der Bahnhofstraße wird über eine Baustel-
lenampel geregelt, da eine halbseitige Sper-
rung erforderlich ist. Die Zufahrt von der 
Bahnhofstraße in die Reichsstädter Straße 
ist nicht mehr möglich. Die bestehenden 
Einbahnregelungen im Östlichen Stadtgra-
ben wurden aufgehoben. Ersatz-Bushalte-
stellen befinden sich im ZOB. Die Maßnah-
me dauert voraussichtlich bis November.

In der Gartenstraße sind aufgrund der Neu-
baumaßnahmen Boarding-House und 
Wohnheim für Behinderte immer wieder 
Teilsperrungen der Fahrbahn und des Geh- 
und Radweges erforderlich.

In der Friedrichstraße muss für die Bauar-
beiten des Citywohnpark Stützel der Geh-
weg in diesem Bereich teilweise gesperrt 
werden.

Die Brücke über den Weißen Kocher beim 
Mühlwiesenweg in Unterkochen wird er-
neuert. Der Verkehr sowie Fußgänger und 
Radfahrer werden bis Mitte November über 
eine Behelfsbrücke geleitet.

Aufgrund einer Leitungsverlegung im Geh-
wegbereich der Spieselstraße von der All-
gäuer Straße bis zur Bischof-Keppler-Straße 
sind Teilsperrungen erforderlich. Die Maß-
nahme dauert bis Oktober.

Für den Neubau des Quartiers am Stadtgar-
ten muss die Bahnhofstraße im Bereich des 
ZOB bis Herbst 2017 teilweise gesperrt wer-
den.

Auf dem ehemaligen Kaufring-Gelände 
wird der Kubus Aalen neu gebaut. Wegen 
der Baustelleneinrichtung ist der Parkplatz 
hinter dem Gebäude gesperrt. In der Gmün-
der Straße und auf dem Marktplatz kommt 
es zu Teilsperrungen.

Durchstich Beinstraße. Es entstehen neue 
Wohn- und Geschäftshäuser mit 4 Gewer-
beeinheiten und 11 Wohnungen. Bis zur 
Fertigstellung Ende September werden Teil- 
und Gehwegsperrungen in der Beinstraße 
und im Nördlichen Stadtgraben erforderlich 
sein.

Neubau VR-Bank. Aufgrund der Bauarbei-
ten für den Neubau der VR-Bank ist für die 
Wilhelm-Zapf-Straße bis auf weiteres eine 
Einbahnstraßenregelung in Richtung 
Bahnhofsstraße angeordnet. Die Straße ist 
für den Abbiegeverkehr von der Bahnhof-
straße gesperrt.

Es ist möglich, dass sich die Termine auf-
grund technischer oder witterungsbeding-
ter Umstände ändern. 

Der nächste Baustellenplan erscheint am  
13. September 2016. Die Stadt Aalen bittet 
Anwohner und Verkehrsteilnehmer um 
Verständnis für mögliche Behinderungen.

Aktueller Baustellenplan der Stadt 
Aalen für August 2016

Qigong im Aalener  
Stadtgarten

Beginnen und beenden Sie mal einen Tag 
in Ruhe und Gelassenheit! Aktivieren Sie 
Ihre inneren Kräfte und holen Sie sich den 
notwendigen Teil an Entspannung. 

Treffpunkt ist bei guter Witterung am Mitt-
woch, 24. August von 7 bis 7.40 Uhr und 
Dienstag, 30. August von 17 bis 17.40 Uhr am 
Rondell im Stadtgarten, spezielle Beklei-
dung ist nicht erforderlich. Professionelle 
Anleitung durch Margarete Rödter. Der Be-
such und die Übungen können kostenfrei 
ausprobiert werden. Sollten Sie Interesse da-
ran haben Ihren Tag öfters mal ruhiger und 
entspannter zu erleben, dann besuchen Sie 
doch den Kurs „Qigong“ bei „Aalen Sportiv“. 
Die neue Kursbroschüre Herbst/Winter 2016 
können Sie kostenlos beim Amt für Bildung, 
Schule und Sport der Stadt Aalen anfordern. 
Für weitere Fragen steht Ihnen Thomas 
Jung unter Telefon: 07361 52-1138 oder E-
Mail: thomas.jung@aalen.de gerne zur Ver-
fügung.

ZU VERSCHENKEN

Schwarzes Lederbett mit Matratze und Lat-
tenrost, 1,40 x 2 m, Telefon: 0176 45864752;
Älteres Damenfahrrad, rot, 3-Gang, Tele-
fon: 07361 89792;
Hochstuhl „Esprit“, Telefon: 0157 51540043;
Kuschelsofa, ca. 3 m x 1,20 m, mit Hocker, 
Telefon: 0171 4812260.
Wenn auch Sie etwas zu verschenken ha-
ben, dann richten Sie Ihr Angebot bis Frei-
tag, 10 Uhr an die Stadtverwaltung Aalen, 
über www.aalen.de, Rubrik „Bürgerservice- 
Serviceangebote“ oder per Telefon: 07361 
52-1121.
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Öffentliche Auslegung nach § 3 Absatz 2 
Baugesetzbuch (BauGB) des Bebauungs-
planentwurfes „Erweiterung Dauerklein-
gartenanlage Kocherwiesen“ im Planbe-
reich 73-01 in Aalen-Wasseralfingen, Plan 
Nr. 73-01/1 vom 7. Juni 2016 (Stadtmes-
sungsamt Aalen / Stadtplanungsamt Aa-
len) und Begründung vom 7. Juni 2016 
(Stadtplanungsamt Aalen)) sowie Umwelt-
bericht vom 7. Juni 2016 (Landschaftspla-
nung Langenholt (Stuttgart) und der Sat-
zung über örtliche Bauvorschriften für das 
Bebauungsplangebiet, Plan Nr. 73-01/1  so-
wie des Entwurfs der 64. Flächennut-
zungsplan-Änderung im Bereich „Erweite-
rung Dauerkleingartenanlage Kocher- 
wiesen“ vom 7. Juni 2016 (Stadtplanungs-
amt Aalen). Ebenso ausgelegt werden we-
sentliche umweltbezogene Informationen

Der Gemeinderat der Stadt Aalen hat in sei-
ner Sitzung am 20. Juli 2016 die Entwürfe 

des oben genannten Bebauungsplanes so-
wie der Satzung über örtliche Bauvorschrif-
ten für das Bebauungsplangebiet, Plan Nr. 
73-01/1 gebilligt. 

Außerdem hat der Gemeinsame Ausschuss 
der Verwaltungsgemeinschaft der Stadt Aa-
len mit den Gemeinden Essingen und Hütt-
lingen in seiner Sitzung am 27. Juli 2016 be-
schlossen, den Flächennutzungsplan für 
die Verwaltungsgemeinschaft Aalen im Be-
reich „Erweiterung Dauerkleingartenanlage 
Kocherwiesen“ im Parallelverfahren zu än-
dern und an den Bebauungsplan anzupas-
sen (§ 8 Abs. 2 BauGB). Der Entwurf der 64. 
FNP-Änderung wurde gebilligt.

Mit den Mitgliedern des Kleingartenvereins 
wurden verschiedene Gespräche geführt. 
Über dieses Thema wurde intensiv in der 
Presse berichtet.

Das Plangebiet liegt im Norden von Wasser-
alfingen; die Entfernung zum Zentrum von 
Wasseralfingen beträgt Luftlinie ca. 900 m. 
Die Abgrenzung des Plangebietes wurde 
gegenüber der Abgrenzung zum Zeitpunkt 
des Aufstellungsbeschlusses geändert. Zum 
Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses war 
noch nicht klar, welche Flächen erworben 
werden können, und wie groß der Bedarf 
nach den Kleingärten sein wird. Aus diesem 
Grund wurde die Abgrenzung zum Zeit-
punkt des Aufstellungsbeschlusses etwas 
größer gewählt. 

Das Plangebiet besteht aus den zwei Flur-
stücken 1039 und 1040.
Es wird durch folgende Flurstücke begrenzt:
Im Norden: durch das Flst. 1041
Im Westen: durch das Flst. 1040/2 (städti-
sche Wegefläche)
Im Süden: durch das Flst. 1038
Im Osten: durch die Flst. 1040/1 (K 3311) und 
1039/1 (K 3311).

Die genaue Abgrenzung des Plangebietes 
ist aus dem ausgelegten Bebauungsplan-
entwurf ersichtlich.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
und der Satzung über örtliche Bauvor-
schriften weicht vom Geltungsbereich des 
Aufstellungsbeschlusses vom 28. Januar 
2016 im Norden, Osten, Süden und Westen 
ab.

Der bestehende Aufstellungsbeschluss „Er-
weiterung Dauerkleingartenanlage Kocher-
wiesen“, Plan Nr. 73-01/1 vom 28.01.2016 
wird aufgehoben, soweit er nicht vom aktu-
ellen Geltungsbereich des Bebauungsplan-
entwurfes „Erweiterung Dauerkleingarten-
anlage Kocherwiesen“, Plan Nr. 73-01/1 
(Stand 07.06.2016) überlagert wird.

Ziel der Planung ist es, die bestehende Dau-
erkleingartenanlage Kocherwiesen nach 
Süden zu erweitern, als Ersatz für die einge-
brochene Kleingartenanlage Salchenfeld. 

Der Entwurf des Bebauungsplanes mit 
Textteil und der Entwurf der Satzung über 
örtliche Bauvorschriften, die Begründung, 
der Umweltbericht, wesentliche umweltbe-
zogene Stellungnahmen sowie die 64. FNP-
Änderung sind in der Zeit vom 15. August 
2016 bis 15. September 2016, je einschließ-
lich, im Rathaus in 73430 Aalen, Marktplatz 
30, auf dem Flur des 5. Obergeschosses 
beim Stadtplanungsamt (an der Wand ge-
genüber dem Zimmer 509) während der üb-
lichen Dienststunden öffentlich zu jeder-
manns Einsichtnahme ausgelegt.

Die Öffnungszeiten des Rathauses sind von 
Montag bis Donnerstag 8.30 bis 11.45 Uhr, 

Montag bis Mittwoch 14 bis 16 Uhr, Don-
nerstag 15 bis 18 Uhr, Freitag 8.30 bis 12 Uhr. 
Außerhalb dieser Zeiten können andere Ter-
mine vereinbart werden, Telefon: 07361 52-
1511 oder per e-mail stadtplanungsamt@aa-
len.de. Auskünfte werden ebenfalls im 
Stadtplanungsamt gegeben.

Zur gleichen Zeit können die Unterlagen 
auch beim Bezirksamt in Aalen-Wasseral-
fingen eingesehen werden. Die Öffnungs-
zeiten sind: Montag: 8.30 bis 11.45 Uhr und 
14 bis 16 Uhr; Dienstag: 8.30 bis 11.45 Uhr; 
Mittwoch: 8.30 bis 11.45  Uhr; Donnerstag: 
8.30 bis 11.45 Uhr und 15 bis 18 Uhr; Freitag: 
8.30 bis 12 Uhr. Außerhalb der Dienstzeiten 
können Termine zur Einsichtnahme ver-
einbart werden unter Telefon: 07361 9791-0.

Die Unterlagen über die 64. FNP-Änderung 
mit Begründung können während dieser 
Zeit auch bei den Bürgermeisterämtern in 
Essingen und Hüttlingen eingesehen wer-
den.

Neben den Planentwürfen werden zu fol-
genden Themen wesentliche, bereits vorlie-
gende umweltbezogene Stellungnahmen 
ausgelegt:

• Wasser: Hochwasser, Grundwasser 
• Boden: Wertvoller und fruchtbarer  
 Alluvialboden, Eingriffs-/Ausgleichs- 
 bilanzierung
• Geotechnik, Setzungsverhalten des  
 Untergrundes

Weiterhin sind folgende Arten von umwelt-
bezogenen Informationen verfügbar und 
Teil der Auslegung: 

Umweltbericht mit Untersuchungen zu den 
Schutzgütern
• Boden: Auswertung Bodenschätzungs- 
 daten, Standort für Kulturpflanzen,  
 Standort für natürliche Vegetation und  
 Lebensraum für Bodenorganismen, Aus- 
 gleichskörper im Wasserkreislauf, Filter  
 und Puffer für Schadstoffe, Landschafts- 
 geschichtliche Urkunde
• Wasser und Geologie: Auelehmschicht  
 als Grundwasserleiter bedeutend 
• Klima und Luft: Siedlungsklimatisch  
 relevante Kaltluftentstehungsfläche  
• Pflanzen und Tiere: Habitatpotenzialein- 
 schätzung
• Landschaft: Landschaftsprägende Struk- 
 turen durch Hecken und Einzelbäume
• Mensch, Erholung: Bedeutung für  
 Freizeit- und Erholungsnutzung
• Kultur- und sonstige Sachgüter: Keine  
 Bau- und Bodendenkmale.

Als Informationsgrundlage sind die Unter-
lagen parallel auch im Internet unter www.

aalen.de > Bürgerservice > Bürgerbeteili-
gung >Bebauungspläne oder über die Ad-
resse www.aalen.de/planungsbeteiligung 
(während des o. g. Zeitraumes) abrufbar. 
Diese Informationsmöglichkeit ist aus-
schließlich für die Beteiligung der Öffent-
lichkeit im Bebauungsplan-Verfahren be-
stimmt. Bei einer unzulässigen 
Weiterverarbeitung eines Bebauungsplan-
Entwurfes übernimmt die Stadt Aalen keine 
Gewährleistung (Verbindlichkeit haben nur 
die Originale). 

Es wird darauf hingewiesen, dass die förm-
liche Auslegung im Sinne des § 3 Abs. 2 
BauGB nur im Stadtplanungsamt vorge-
nommen wird. Auskünfte werden dort ge-
geben.

Stellungnahmen können während der Aus-
legungsfrist schriftlich oder zur Nieder-
schrift beim Stadtplanungsamt Aalen, 
Marktplatz 30, 73430 Aalen, beim Bezirk-
samt in Aalen-Wasseralfingen, Stefansplatz 
3, 73433 Aalen-Wasseralfingen oder bei den 
Bürgermeisterämtern in  73457 Essingen, 
Rathausgasse 9 und 73460 Hüttlingen, 
Schulstraße 10 (zum Flächennutzungsplan) 
abgegeben werden. Es wird gebeten die vol-
le Anschrift anzugeben.
Stellungnahmen können während der Aus-
legungsfrist auch über das im Internet un-
ter www.aalen.de/planungsbeteiligung 
eingerichtete Kontaktformular abgegeben 
werden.

Stellungnahmen, die im Verfahren der Öf-
fentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, 
können bei der Beschlussfassung über den 
Bauleitplan unberücksichtigt bleiben, so-
fern die Gemeinde deren Inhalt nicht kann-
te und nicht hätte kennen müssen (§ 4 a Abs. 
6 BauGB). Außerdem darf der Inhalt der be-
troffenen Stellungnahmen nicht für die 
Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes von 
Bedeutung sein. Über die Stellungnahmen 
entscheidet der Gemeinderat in öffentlicher 
Sitzung.

Es wird darauf hingewiesen, dass ein An-
trag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsord-
nung unzulässig ist, soweit mit ihm Ein-
wendungen geltend gemacht werden, die 
vom Antragsteller im Rahmen der Ausle-
gung nicht oder verspätet geltend gemacht 
wurden, aber hätten geltend gemacht wer-
den können. 

Aalen, 28. Juli 2016
Bürgermeisteramt Aalen
gez.

Rentschler
Oberbürgermeister

Erweiterung Dauerkleingarten-
anlage Kocherwiesen
Bebauungsplan / Satzung über örtliche Bauvorschriften / Flächennutzungsplan für die 
Verwaltungsgemeinschaft Aalen / Öffentliche Auslegung

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG

Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung 
Baden-Württemberg und der §§ 2 und 13 des 
Kommu-nalabgabengesetzes, hat der Ge-
meinderat am 20.07.2016 folgende Satzung 
beschlossen:

I. Rechtsform und Zweckbestimmung der 
Obdachlosen- und Asylbewerberunter-
künfte

§ 1 Rechtsform/ Anwendungsbereich

(1) Die Stadt betreibt die Obdachlosen- und  
Asylbewerberunterkünfte als voneinander 
getrennte öffentliche Einrichtungen in der 
Form unselbständiger Anstalten des öffent-
lichen Rechts.

(2) Obdachlosen- und Asylbewerberunter-
künfte sind die von der Stadt Aalen und der 
Wohnungsbau Aalen GmbH zur Unterbrin-
gung von Obdachlosen und Asylbewerben 
zur Verfügung gestellten Gebäude, Woh-
nungen und Räume. 

(3) Als Obdachlosen- und Asylbewerberun-
terkünfte gelten auch die Gebäude, Woh-
nungen und Räume, die von privaten Ver-
mietern zum Zweck der Anschluss- 
unterbringung von Asylbewerbern an die 
Stadt Aalen vermietet wurden. Dies gilt auch 
für anerkannte oder rechtskräftig abge-
lehnte Asylsuchende.

(4) Die Unterkünfte dienen der Aufnahme 
und in der Regel der vorübergehenden Un-
terbringung von Personen, die obdachlos 
sind oder zu deren Unterbringung die Stadt 
Aalen vom Landratsamt Ostalbkreis ver-
pflichtet wurde oder Personen, die sich in 
einer außergewöhnlichen Wohnungsnotla-
ge befinden und die erkennbar nicht fähig 
sind, sich selbst eine geordnete Unterkunft 
zu beschaffen oder eine Wohnung zu erhal-
ten.

II. Gemeinsame Bestimmungen für die Be-
nutzung der Obdachlosen- und Asylbe-
werberunterkünfte

§ 2 Benutzungsverhältnis

Das Benutzungsverhältnis ist öffentlich-
rechtlich ausgestaltet. Ein Rechtsanspruch 
auf die Unterbringung in einer bestimmten 
Unterkunft oder auch Zuweisung von Räu-
men bestimmter Art und Größe besteht 
nicht.

§ 3  Beginn und Ende der Nutzung

(1) Das Benutzungsverhältnis beginnt mit 
dem Zeitpunkt, in dem der Benutzer die Un-
terkunft bezieht.

(2) Die Beendigung des Benutzungsverhält-
nisses erfolgt durch schriftliche Verfügung 
der Stadt. Soweit die Benutzung der Unter-
kunft über den in der Verfügung angegebe-
nen Zeitpunkt hinaus fortgesetzt wird, en-
det das Benutzungsverhältnis mit der 
Räumung der Wohnung.

Gründe für die Beendigung des Benutzer-
verhältnisses bzw. einer Umsetzung sind 
insbesondere, wenn

• der Benutzer sich ein anderes Unterkom- 
 men beschaffen hat;
• bei angemieteter Unterkunft das Mietver- 
 hältnis zwischen der Stadt und dem  
 Dritten beendet wird;
• der Benutzer die Unterkunft nicht mehr  
 selbst bewohnt, sie ohne schriftliche  
 Zu-stimmung nicht mehr ausschließlich  
 als Wohnung benutzt oder sie nur zur  
 Aufbewahrung von Hausrat verwendet;
• der Benutzer Anlass zu Konflikten gibt, die  
 zu einer Beeinträchtigung der Hausge- 
 meinschaft oder zu Gefährdung von  
 Hausbewohnern und/ oder Nachbarn  
 führen und die Konflikte nicht auf andere  
 Weise beseitigt werden können.

§ 4 Benutzung der überlassenen  
Räume und Hausrecht

(1) Die als Unterkunft überlassenen Räume 
dürfen nur von den eingewiesenen Perso-
nen und nur zu Wohnzwecken benutzt 
werden.

(2) Der Benutzer der Unterkunft ist ver-
pflichtet, die ihm zugewiesenen Räume 

Satzung über die Benutzung von 
Obdachlosen- und Asylbewerber-
unterkünften der Stadt Aalen 
vom 20.07.2016

IMMISSIONSDATEN DER LUBW-MESSSTATION 
1. JULI BIS 31. JULI 2016

(Standort: Bahnhofstr. 115, 73430 Aalen)

Werte in mg/m³ Luft NO
2

SO
2

CO
PM10-
Staub O

3

max. 1-h-Mittelwert

Grenzwerte der 39. BImSchV

0,055

0,200

0,003

0,350

1,3 *

10,0

0,029 **

---

0,163

0,180

max. 24-h-Mittelwert

Grenzwerte der 39. BImSchV

0,026

0,100

0,001

0,125

0,6

---

0,029

0,050

0,093

---

SO
2
 = Schwefeldioxid    NO

2
 = Stickstoffdioxid   CO = Kohlenmonoxid   O

3
 = Ozon

PM10-Staub = Stauberfassung mittels ß-Absorption

* 8-Stundenmittelwert ** 3-Stundenmittelwert

Bei Rückfragen steht Ihnen Herr Kiefer, Telefon: 07361 52-1609, zur Verfügung

Katholische Kirchen:
Marienkirche: So. 9 Uhr Eucharistiefeier; 
St.-Elisabeth-Kirche: So. 10 Uhr Wortgot-
tesfeier mit Kommunion; St.-Michaels-Kir-
che: So. 10.30 Eucharistiefeier kroatisch/
deutsch; Heilig-Kreuz-Kirche: So. 10 Uhr 
Eucharistiefeier der ital. Gemeinde; Salva-
torkirche: So. 10.30 Uhr Eucharistiefeier - 
Patrozinium; Ostalbklinikum: So. 9.15 Uhr 
Gottesdienst; Peter-u.-Paul-Kirche: Sa. 
18.30 Uhr Vorabendmesse; St.-Bonifatius-
Kirche: Sa. 18.30 Uhr Vorabendmesse; St.-
Thomas-Kirche: So. 10 Uhr Wortgottesfeier 
mit Kommunion; St.-Augustinus-Kirche: 
So. 19 Uhr Eucharistiefeier.

Evangelische Kirchen:
Stadtkirche: So. 10 Uhr Gottesdienst; 
Christuskirche: So. 10 Uhr Gottesdienst;
Johanneskirche: Sa. 18.30 Uhr Gottes-
dienst zum Wochenschluss, So. 8 Uhr Got-
tesdienst; Martinskirche: So. 10.30 Uhr 
Gottesdienst; Ostalbklinikum: So. 9.15 Uhr 
Gottesdienst; Peter-u.-Paul-Kirche: So. 11 
Uhr Gottesdienst; Aalbäumle: So. 11 Uhr 
Gottesdienst im Grünen.

Sonstige Kirchen:
Ev. freikirchliche Gemeinde (Baptisten): 
So. 10 Uhr Gottesdienst; Evangelisch-me-
thodistische Kirche: So. 10.15 Uhr Gottes-
dienst; Neuapostolische Kirche: So. 9.30 
Uhr Gottesdienst, Mi. 20 Uhr Gottesdienst; 
Gospelhouse: So. 10 Uhr Gottesdienst; Bib-
lische Missionsgemeinde Aalen: So. 9.30 
Uhr Gottesdienst und Kindergottesdienst.

GOTTESDIENSTE

Im Rahmen ihrer Aufsichtsratssitzung be-
sichtigten die Mitglieder der städtischen 
Wohnungsbau laufende und geplante Pro-
jekte, um sich vor Ort ein Bild zu den anste-
henden Baumaßnahmen zu machen. 
Oberbürgermeister Thilo Rentschler und 
der Geschäftsführer der Wohnungsbau 
Robert Ihl erläuterten die Vorhaben der 
Wohnungsbau, mit denen die städtische 
Tochter entscheidend zur Aalener Wohn-
bauoffensive beitragen will. 

So entstehen im Quartier am Stadtgarten 67 
Wohnungen und im neuen Stadtviertel 

Stadtoval plant die Wohnungsbau 21 Wohn-
einheiten plus zwei Gewerbeeinheiten. In 
der Gartenstraße befindet sich ein 800 m² 
großes Grundstück im Besitz der Stadt, hier 
sollen dringend benötigte Wohnungen mit 
einfachem Standard entstehen, um auch im 
Segment der Einfachstwohnungen ein aus-
reichendes Angebot vorhalten zu können.

Zum Abschluss besichtigte man das Grund-
stück Maiergasse in Wasseralfingen, die 
zweite Konversionsfläche im Stadtgebiet 
Aalen. Auch hier soll eine attraktive Wohn-
bebauung entstehen. 

Projekte der Städtischen  
Wohnungsbau

RUNDFAHRT DER MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATES

Aufsichtsratsmitglieder der städtischen Wohnungsbau.               Foto: Stadt Aalen

Die Begegnungsstätte Bürgerspital ist wäh-
rend der Sommerpause bis zum 28. August 
geschlossen. Am Montag, 29. August ist die 
Begegnungsstätte wieder geöffnet.

BEGEGNUNGSSTÄTTE
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Amtsblatt der Stadt Aalen

Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung 
Baden-Württemberg und der §§ 2 und 13 des 
Kommu-nalabgabengesetzes, hat der Ge-
meinderat am 20.07.2016 folgende Satzung 
beschlossen:

I. Rechtsform und Zweckbestimmung der 
Obdachlosen- und Asylbewerberunter-
künfte

§ 1 Rechtsform/ Anwendungsbereich

(1) Die Stadt betreibt die Obdachlosen- und  
Asylbewerberunterkünfte als voneinander 
getrennte öffentliche Einrichtungen in der 
Form unselbständiger Anstalten des öffent-
lichen Rechts.

(2) Obdachlosen- und Asylbewerberunter-
künfte sind die von der Stadt Aalen und der 
Wohnungsbau Aalen GmbH zur Unterbrin-
gung von Obdachlosen und Asylbewerben 
zur Verfügung gestellten Gebäude, Woh-
nungen und Räume. 

(3) Als Obdachlosen- und Asylbewerberun-
terkünfte gelten auch die Gebäude, Woh-
nungen und Räume, die von privaten Ver-
mietern zum Zweck der Anschluss- 
unterbringung von Asylbewerbern an die 
Stadt Aalen vermietet wurden. Dies gilt auch 
für anerkannte oder rechtskräftig abge-
lehnte Asylsuchende.

(4) Die Unterkünfte dienen der Aufnahme 
und in der Regel der vorübergehenden Un-
terbringung von Personen, die obdachlos 
sind oder zu deren Unterbringung die Stadt 
Aalen vom Landratsamt Ostalbkreis ver-
pflichtet wurde oder Personen, die sich in 
einer außergewöhnlichen Wohnungsnotla-
ge befinden und die erkennbar nicht fähig 
sind, sich selbst eine geordnete Unterkunft 
zu beschaffen oder eine Wohnung zu erhal-
ten.

II. Gemeinsame Bestimmungen für die Be-
nutzung der Obdachlosen- und Asylbe-
werberunterkünfte

§ 2 Benutzungsverhältnis

Das Benutzungsverhältnis ist öffentlich-
rechtlich ausgestaltet. Ein Rechtsanspruch 
auf die Unterbringung in einer bestimmten 
Unterkunft oder auch Zuweisung von Räu-
men bestimmter Art und Größe besteht 
nicht.

§ 3  Beginn und Ende der Nutzung

(1) Das Benutzungsverhältnis beginnt mit 
dem Zeitpunkt, in dem der Benutzer die Un-
terkunft bezieht.

(2) Die Beendigung des Benutzungsverhält-
nisses erfolgt durch schriftliche Verfügung 
der Stadt. Soweit die Benutzung der Unter-
kunft über den in der Verfügung angegebe-
nen Zeitpunkt hinaus fortgesetzt wird, en-
det das Benutzungsverhältnis mit der 
Räumung der Wohnung.

Gründe für die Beendigung des Benutzer-
verhältnisses bzw. einer Umsetzung sind 
insbesondere, wenn

• der Benutzer sich ein anderes Unterkom- 
 men beschaffen hat;
• bei angemieteter Unterkunft das Mietver- 
 hältnis zwischen der Stadt und dem  
 Dritten beendet wird;
• der Benutzer die Unterkunft nicht mehr  
 selbst bewohnt, sie ohne schriftliche  
 Zu-stimmung nicht mehr ausschließlich  
 als Wohnung benutzt oder sie nur zur  
 Aufbewahrung von Hausrat verwendet;
• der Benutzer Anlass zu Konflikten gibt, die  
 zu einer Beeinträchtigung der Hausge- 
 meinschaft oder zu Gefährdung von  
 Hausbewohnern und/ oder Nachbarn  
 führen und die Konflikte nicht auf andere  
 Weise beseitigt werden können.

§ 4 Benutzung der überlassenen  
Räume und Hausrecht

(1) Die als Unterkunft überlassenen Räume 
dürfen nur von den eingewiesenen Perso-
nen und nur zu Wohnzwecken benutzt 
werden.

(2) Der Benutzer der Unterkunft ist ver-
pflichtet, die ihm zugewiesenen Räume 

samt dem überlassenen Zubehör pfleglich 
zu behandeln, im Rahmen der durch ihre 
bestimmungsgemäße Verwendung be-
dingten Abnutzung instand zu halten und 
nach Beendigung des Benutzungsverhält-
nisses in dem Zustand herauszugeben, in 
dem sie bei Beginn übernommen wurden. 
Zu diesem Zweck ist ein Übernahmeproto-
koll aufzunehmen und vom Eingewiesenen 
zu unterschreiben.

(3) Veränderungen an der zugewiesenen 
Unterkunft und dem überlassenen Zubehör 
dürfen nur mit ausdrücklicher Zustimmung 
der Stadt vorgenommen werden. Der Be-
nutzer ist im Übrigen verpflichtet, der Stadt 
unverzüglich Schäden am Äußeren oder 
Inneren der Räume in der zugewiesenen 
Unterkunft mitzuteilen.

(4) Es ist nicht gestattet:
1. in der Unterkunft entgeltlich oder unent-
geltlich einen Dritten aufzunehmen – es sei 
denn, es handelt sich um eine unentgeltli-
che Aufnahme von angemessener Dauer 
(Besuch);
2. die Unterkunft zu anderen als zu Wohn-
zwecken zu benutzen;
3. ein Schild (ausgenommen übliche Na-
mensschilder), eine Aufschrift oder einen 
Gegenstand in gemeinschaftlichen Räu-
men, in oder an der Unterkunft oder auf 
dem Grundstück der Unterkunft anzubrin-
gen oder aufzustellen;
4. ein Tier in der Unterkunft zu halten;
5. in der Unterkunft oder auf dem Grund-
stück außerhalb vorgesehener Park-, Ein-
stell- oder Abstellplätze ein Kraftfahrzeug 
abzustellen;
6. Um-, An- und Einbauten sowie Installati-
onen oder sonstige Veränderungen in der 
Unterkunft vorzunehmen.

(5) Ausnahmen von den Verboten nach Ab-
satz 3 und 4 können erteilt werden, wenn 
der Unterkunftszweck nicht gefährdet wird 
und wenn der Benutzer eine Erklärung ab-
gibt, dass er die Haftung für alle Schäden, 
die durch die besonderen Benutzungen 
nach Abs. 3 und 4 verursacht werden kön-
nen, übernimmt und die Stadt insofern von 
Schadensersatzansprüchen Dritter frei-
stellt.

(6) Die Erteilung einer Ausnahme nach Ab-
satz 5 kann befristet und mit Nebenbestim-
mungen versehen erteilt werden. Hierbei 
sind insbesondere die Zweckbestimmung 
der Unterkunft, die Interessen der Haus- 
und Wohngemeinschaft sowie die Grund-
sätze einer ordnungsgemäßen Bewirt-
schaftung zu beachten.

(7) Die Erteilung einer Ausnahme kann wi-
derrufen werden, wenn Nebenbestimmun-
gen nicht eingehalten werden, Hausbe-
wohner oder Nachbarn belästigt oder die 
Unterkunft bzw. das Grundstück beein-
trächtigt werden.

(8) Bei vom Benutzer ohne Zustimmung der 
Stadt vorgenommenen baulichen oder 
sonstigen Veränderungen kann die Stadt 
diese auf Kosten des Benutzers beseitigen 
und den früheren Zustand wieder herstellen 
lassen (Ersatzvornahme).

(9) Die Stadt kann darüber hinaus alle erfor-
derlichen Maßnahmen ergreifen, die not-
wendig sind, um den Anstaltszweck zu er-
reichen bzw. zu gewährleisten.

(10) Die Beauftragten der Stadt sind berech-
tigt, die Unterkünfte in angemessenen Ab-
ständen und nach rechtzeitiger Ankündi-
gung werktags in der Zeit von 6 Uhr bis 22 
Uhr zu betreten. Bei Gefahr im Verzug kann 
die Unterkunft ohne Ankündigung jeder-
zeit betreten werden. Zu diesem Zweck wird 
die Stadt einen Wohnungsschlüssel zu-
rückbehalten.

§ 5 Instandhaltung der Unterkünfte

(1) Der Benutzer verpflichtet sich, für eine 
ordnungsgemäße Reinigung, ausreichende 
Lüftung und Heizung der überlassenen Un-
terkünfte zu sorgen.

(2) Zeigt sich ein wesentlicher Mangel der 
Unterkunft oder wird eine Vorkehrung zum 
Schutze dieser oder des Grundstücks gegen 
eine nicht vorhersehbare Gefahr erforder-
lich, so hat der Benutzer dies der Stadt un-

verzüglich mitzuteilen.

(3) Der Benutzer haftet für Schäden, die 
durch schuldhafte Verletzung der ihm ob-
liegenden Sorgfalts- und Anzeigepflicht 
entstehen, besonders wenn technische An-
lagen und andere Einrichtungen unsach-
gemäß behandelt werden und die überlas-
sene Unterkunft unzureichend gelüftet, 
geheizt oder gegen Frost geschützt wird. In-
soweit haftet der Benutzer auch für das Ver-
schulden von Haushaltsangehörigen und 
Dritten, die sich mit seinem Willen in der 
Unterkunft aufhalten. Schäden und Verun-
reinigungen für die der Benutzer haftet, 
kann die Stadt auf Kosten des Benutzers be-
seitigen lassen (Ersatzvornahme).

(4) Die Stadt wird die in § 1 genannten Unter-
künfte und Hausgrundstücke in einem ord-
nungsgemäßen Zustand erhalten. Der Be-
nutzer ist nicht berechtigt, auftretende 
Mängel auf Kosten der Stadt ohne deren 
ausdrücklich erklärten Zustimmung zu be-
seitigen.

§ 6 Räum- und Streupflicht

Dem Benutzer obliegt die Räum- und Streu-
pflicht nach der örtlichen Satzung über die 
Verpflichtung der Straßenanlieger zum Rei-
nigen, Schneeräumen und Bestreuen der 
Gehwege.

§ 7 Hausordnung

(1) Die Benutzer sind zur Wahrung des 
Hausfriedens und zur gegenseitigen Rück-
sichtnahme verpflichtet.

(2) Zur Aufrechterhaltung der Ordnung in 
der einzelnen Unterkunft kann die Stadt be-
sondere Hausordnungen, in denen insbe-
sondere das Reinigen der Gemeinschafts-
anlagen und -räume bestimmt werden, 
erlassen. Der Benutzer ist verpflichtet, die 
Hausordnung zu be-achten.

§ 8 Rückgabe der Unterkunft

(1) Bei Beendigung des Benutzungsverhält-
nisses hat der Benutzer die Unterkunft voll-
ständig geräumt und sauber zurückzuge-
ben. Alle Schlüssel, auch die vom Benutzer 
selbst nachgemachten, sind der Stadt bzw. 
ihren Beauftragten zu übergeben. Der Be-
nutzer haftet für alle Schäden, die der Stadt 
oder einem Benutzungsnachfolger aus der 
Nichtbefolgung dieser Pflicht entstehen.

(2) Einrichtungen, mit denen der Benutzer 
die Unterkunft versehen hat, darf er weg-
nehmen, muss dann aber den ursprüngli-
chen Zustand wieder herstellen. Die Stadt 
kann die Ausübung des Wegnahmerechts 
durch Zahlung einer angemessenen Ent-
schädigung abwenden, es sei denn, dass 
der Benutzer ein berechtigtes Interesse an 
der Wegnahme hat. 

(3) Die Stadt kann zurückgelassene Sachen 
auf Kosten des bisherigen Benutzers räu-
men und in Verwahrung nehmen. Werden 
die in Verwahrung genommenen Sachen 
spätestens drei Monate nach Beendigung 
des Benutzungsverhältnisses nicht abge-
holt, wird unwiderleglich vermutet, dass der 
Benutzer das Eigentum daran aufgegeben 
hat. Soweit die Sachen noch verwertbar 
sind, werden sie durch die Stadt einem ge-
meinnützigen Zweck zugeführt.

§ 9 Haftung und Haftungsausschluss

(1) Die Benutzer haften vorbehaltlich spezi-
eller Regelungen in dieser Satzung für die 
von ihnen verursachten Schäden.

(2) Die Haftung der Stadt, ihrer Organe und 
Bediensteten gegenüber den Benutzern 
und Besuchern wird auf Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit beschränkt. Für Schäden, die 
sich die Benutzer eine Unterkunft bzw. de-
ren Besucher selbst gegenseitig zufügen, 
übernimmt die Stadt keine Haftung.

§ 10 Personenmehrheit als Benutzer

(1) Wurde das Benutzungsverhältnis für 
mehrere Personen gemeinsam begründet, 
so haften diese für alle Verpflichtungen aus 
diesem als Gesamtschuldner. Dies gilt je-
doch nur, soweit die Gesamtschuldner für 
die Erfüllung von Verbindlichkeiten in einer 
rechtlichen Zweckgemeinschaft stehen.

(2) Erklärungen, deren Wirkungen eine sol-
che Personenmehrheit berühren, müssen 
von oder gegenüber allen Benutzern abge-
geben werden.

(3) Jeder Benutzer muss Tatsachen in der 
Person oder in dem Verhalten eines Haus-
haltsangehörigen oder eines Dritten, der 
sich mit seinem Willen in der Unterkunft 

aufhält, die das Benutzungsverhältnis be-
rühren oder einen Ersatzanspruch begrün-
den, für und gegen sich gelten lassen.

§ 11 Verwaltungszwang
Räumt ein Benutzer seine Unterkunft 

nicht, obwohl gegen ihn eine bestands-
kräftige oder vorläufig vollstreckbare Um-
setzungs- oder Räumungsverfügung vor-

liegt, so kann die Umsetzung durch 
unmittelbaren Zwang nach Maßgabe des § 
27 Landesverwaltungsvollstreckungsge-

setz vollzogen werden. Dasselbe gilt für die 
Räumung der Unterkunft nach Beendi-

gung des Benutzungsverhältnisses durch 
schriftliche Verfügung.

III. Gebühren für die Benutzung der Ob-
dachlosenunterkünfte

§ 12 Gebührenpflicht und 
Gebührenschuldner

(1) Für die Benutzung der in den Unterkünf-
ten in Anspruch genommenen Räume wer-
den Gebühren erhoben.

(2) Gebührenschuldner sind diejenigen Per-
sonen, die in den Unterkünften unterge-
bracht sind. Personen, die eine Unterkunft 
gemeinsam benutzen, sind Gesamtschuld-
ner.

§ 13 Gebührenmaßstab und 
Gebührenhöhe

(1) Bemessungsgrundlage für die Höhe der 
Benutzungsgebühr nach § 1 Abs. 2 ist die 
Wohnfläche der zugewiesenen Unterkunft 
sowie deren Ausstattung. Für die Ermitt-
lung der Wohnfläche gelten die Vorschrif-
ten der 2. Berechnungsverordnung in der 
jeweils geltenden Fassung. Davon abwei-
chend wird in Fällen nach § 1 Abs. 3 dieser 
Satzung als Benutzungsgebühr die tatsäch-
liche Miete erhoben, sofern diese im Rah-
men der jeweils geltenden Mietobergrenzen 
der Grundsicherungsbehörden liegt.

(2) Die Benutzungsgebühr für Obdachlo-
sen- und Asylbewerberunterkünfte (§ 1 Abs. 
2) beträgt je m² Wohnfläche und Kalender-
monat

1. für die Wohnungen in Gebäuden der Stadt 
und der Wohnungsbau Aalen GmbH
a) in einfachen Unterkünften        5,15 €/m²
 (Kategorie I, mit Einzelofenheizung)

b) in Unterkünften mit guter
  Ausstattung              6,00 €/m²
 (Kategorie II, mit Gasetagenheizung,  
 Zentralheizung oder Kachelofen))

In der Benutzungsgebühr sind die Grund-
miete und die Verwaltungskosten enthal-
ten. Für die Betriebs- und Nebenkosten 
werden monatliche Abschlagszahlungen 
von den obdachlosenrechtlich Eingewiese-
nen bzw. vom Grundsicherungsträger in 
Höhe der zu erwartenden Kosten in Rech-
nung gestellt und einmal jährlich ver-
brauchsgenau abgerechnet.

2. für die Unterkünfte im Gebäude 
Gartenstraße 40 15,50 €/m²
In der Benutzungsgebühr sind Betriebskos-
ten sowie Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser, 
Abwasser, Müll) und Verwaltungskosten 
enthalten.

3. Für die Wohnungen im Gebäude Romba-
cher Str. 49                     7,50 €/m²

In den Benutzungsgebühren sind Betriebs-
kosten sowie Nebenkosten außer den Kos-
ten für Strom und Müllgebühren enthalten.

(3) Bei der Errechnung der Gebühren nach 
Kalendertagen wird für jeden Tag 1/30 der 
monatlichen Gebühr zugrunde gelegt.

§ 14 Entstehung der Gebührenschuld,
Beginn und Ende der Gebührenpflicht

(1) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem 
Einzug in die Unterkunft und endet mit 
dem Tag der Räumung.

(2) Die Gebührenschuld für einen Kalender-
monat entsteht mit dem Beginn des Kalen-
dermonats. Beginnt die Gebührenpflicht im 
Laufe des Kalendermonats, so entsteht die 
Gebührenschuld für den Rest dieses Kalen-
dermonats mit dem Beginn der Gebühren-
pflicht.

§ 15 Festsetzung und Fälligkeit

(1) Die Benutzungsgebühr wird durch Ge-
bührenbescheid festgesetzt. Sie wird zwei 
Wochen nach Bekanntgabe des Gebühren-
bescheides zur Zahlung fällig.

(2) Beginnt oder endet die Gebührenpflicht 

im Laufe eines Kalendermonats, wird die 
Benutzungsgebühr nach den angefange-
nen Kalendertagen festgesetzt. Für die Fäl-
ligkeit gilt Abs. 1 Satz 2.

(3) Eine vorübergehende Nichtbenutzung 
der Unterkunft entbindet den Benutzer 
nicht von der Verpflichtung, die Gebühren 
entsprechend Abs. 1 und 2 vollständig zu 
entrichten.

IV. Ordnungswidrigkeiten - Schlussbe-
stimmungen

§ 16 Ordnungswidrigkeiten

Nach § 142 Absatz 1 der Gemeindeordnung 
in Verbindung mit § 17 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten kann mit Geldbu-
ßen bis zu einer Höhe von 1.000,00 Euro be-
legt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
gegen folgende Vorschriften dieser Satzung 
verstößt:

1. entgegen § 4 Absatz 1 eine Unterkunft  
 benutzt oder die überlassenen Räume zu 
 anderen als zu Wohnzwecken benutzt;

2. entgegen § 4 Absatz 2 die zugewiesenen  
 Räume samt dem überlassenen Zubehör  
 nicht pfleglich behandelt oder instand  
 hält;

3. entgegen § 4 Absatz 3 seiner Unter- 
 richtungspflicht nicht nachkommt;

4. entgegen § 4 Absatz 4 Nr. 1 Dritte in die  
 Unterkunft aufnimmt;

5. entgegen § 4 Absatz 4 Nr. 2 die Unter- 
 kunft zu anderen als zu Wohnzwecken  
 benutzt;

6. entgegen § 4 Absatz 4 Nr. 3 Schilder  
 anbringt oder Gegenstände aufstellt;

7. entgegen § 4 Absatz 4 Nr. 4 Tiere in der  
 Unterkunft hält;

8. entgegen § 4 Absatz 4 Nr. 5 Kraftfahrzeu- 
 ge abstellt;

9. entgegen § 4 Absatz 4 Nr. 6 Veränder- 
 ungen in der Unterkunft vornimmt,

10. entgegen § 4 Absatz 10 den Beauftragten  
 der Stadt den Zutritt verwehrt;

11. entgegen § 8 Absatz 1 die Schlüssel nicht  
 ordnungsgemäß übergibt.

§ 17 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach Ihrer Be-
kanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Satzung der Stadt Aalen über die Benut-
zung von Obdachlosenunterkünften vom 
17.12.2009, zuletzt geändert am 19.07.2012 
außer Kraft.

Hinweis:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für Baden- Württemberg (GemO) oder 
auf Grund der GemO beim Zustandekom-
men dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 Ge-
mO unbeachtlich, wenn sie nicht schrift-
lich innerhalb eines Jahres seit der 
Be-kanntmachung dieser Satzung gegen-
über der Stadt Aalen geltend gemacht wor-
den ist; der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über die Öf-
fentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung ver-
letzt worden sind.

Aalen, den 22.07.2016
Bürgermeisteramt Aalen

gez.
Thilo Rentschler
Oberbürgermeister

Tag der öffentlichen Bekanntmachung: 
Mittwoch, 03.08.2016

Satzung über die Benutzung von 
Obdachlosen- und Asylbewerber-
unterkünften der Stadt Aalen 
vom 20.07.2016

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG


